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Der Gesellschafterrat der stillen Gesellschafter und die Gesellschafter der „WIR für UNS – 

Gesundheit & Pflege in der ILE Franken3 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ 

beschließen folgende Geschäftsordnung, die für alle Beteiligten wie stille Gesellschafter, 

Gesellschafter der UG (haftungsbeschränkt) sowie die Geschäftsführung zwingend bindend 

ist: 

 

Präambel 

Die Bürger der ILE Franken3 bauen ein regionales Netzwerk Gesundheit & Pflege auf, das 

Menschen mit Unterstützungsbedarf, Pflegeempfänger und pflegende Angehörige durch den 

Aufbau und die Stärkung der ehrenamtlichen und professionellen Unterstützungs- und 

Pflegestrukturen bei der Betreuung und Pflege in der eigenen Häuslichkeit, in ambulanten, 

teilstationären oder stationären Pflegeinrichtungen hilft und Not lindert. Die Gesellschafter – 

sowohl die Gesellschafter der UG (haftungsbeschränkt) als auch die der stillen 

Gesellschafter verfolgen gemeinschaftlich dieses Ziel.  

Gegenstand des Unternehmens ist das Konzipieren, Umsetzen und Etablieren von 

Projekten, die dem Zwecke der Gesellschaften dienen, in den sozialen Nahräumen des 

Planungsbereichs Scheinfeld. Auf Grundlage von Bedarfsanalysen werden Projekte, die den 

Verbleib in der eigenen Häuslichkeit, die häusliche Pflege, die ambulante, teilstationäre und 

stationäre Pflege sowie pflegende Angehörige unterstützen, umgesetzt.  

Innovative Wohnprojekte, Modellprojekte die dem Zwecke der Gesellschaft dienen sowie 

Projekte, die die gesellschaftliche Teilhabe und das bürgerschaftliche Engagement fördern, 

sind ebenfalls Gegenstand des Unternehmens der UG. Die Vermittlung von Dienstleistungen 

und der Handel mit elektronischen Hilfsmitteln, die der Gesundheitsförderung und -

versorgung dienen, ist auch Gegenstand des Unternehmens. 

 

§ 1 Grundsätzliches 

Die Geschäftsführung hat sich nach Anhörung und Zustimmung des Gesellschafterrats und 

der Gesellschafter der UG (haftungsbeschränkt) die Geschäftsordnung gegeben. Sie ist 

einstimmig von dem/den Geschäftsführer(n) bzw. vom Gesellschafterrats und den 

Gesellschaftern der Regionales Netzwerk Gesundheit & Pflege ILE Franken3 UG 

(haftungsbeschränkt) am 03.12.2025 beschlossen und von allen 

Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet worden. Neu hinzutretende 

Geschäftsführungsmitglieder haben mit der Übernahme des Amtes diese Geschäftsordnung 

zu unterzeichnen. Die Geschäftsordnung ist mit Unterzeichnung zwingender Bestandteil 

eines Dienst- bzw. Arbeitsvertrages. 

 

§ 2 Leitung der Gesellschaft 

Der/die Geschäftsführer leitet/leiten die Gesellschaft in eigener Verantwortung gemäß den 

Vorschriften der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, den Beschlüssen der 

Gesellschafterversammlungen der UG-Gesellschafter und der stillen Gesellschafter und 

dieser Geschäftsordnung. 

 

§ 3 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung des/der Geschäftsführer(s) umfasst alle erforderlichen sachlichen und 

personellen Maßnahmen, die zum Förderungszweck und der Erfüllung der im 
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Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben dienen. Auf die langfristige Sicherung dieser 

Ziele sind alle Maßnahmen und Entscheidungen des/der Geschäftsführer(s) auszurichten. 

Auf eine planmäßige Gestaltung und rationelle Abwicklung des Geschäftsbetriebes ist zu 

achten. 

 

§ 4 Vertretung 

Der/die Geschäftsführer erhält/erhalten eine Alleinvertretungsberechtigung 

(Zeichnungsberechtigung), rechtsverbindliche Geschäfte für und im Namen der Gesellschaft 

bis zu 5.000 Euro abzuschließen. Näheres regelt § 11 der Geschäftsordnung für die 

Geschäftsführer. 

 

§ 5 Gesamtverantwortung, Geschäftsverteilung und Zusammenarbeit untereinander 

1) Die Geschäftsführungsmitglieder sind zu vertrauensvoller Zusammenarbeit 

verpflichtet. Sie tragen in ihrer Gesamtheit die Verantwortung für die Leitung der 

Gesellschaft. 

2) Die Geschäftsführung hat die Befugnis, für die laufenden Geschäfte der Gesellschaft 

einen Prokuristen zu bestellen. Bei Bestellung eines Prokuristen hat der 

Geschäftsführer eine Dienstanweisung für den Prokuristen zu erlassen und deren 

Einhaltung zu überwachen. 

3) Entscheidungen der Geschäftsführung bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung. 

Einer Beschlussfassung bedarf es nicht, soweit nach der Geschäftsverteilung die 

Zuständigkeit einzelner Geschäftsführungsmitglieder gegeben ist. 

Entsprechendes gilt, wenn bei Eilbedürftigkeit eine Beschlussfassung im 

Geschäftsführerkreis nicht möglich ist. In diesen Fällen haben die entscheidenden 

Geschäftsführungsmitglieder die anderen Geschäftsführer unverzüglich zu 

unterrichten. 

4) Die Geschäftsführungsmitglieder sind verpflichtet, die anderen Geschäftsführer über 

wesentliche, die Belange der Gesellschaft berührende Vorgänge unverzüglich zu 

unterrichten. Sie sind berechtigt, in Geschäftsführungssitzungen jederzeit 

voneinander Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen. 

5) Jedes Geschäftsführermitglied hat das Recht und die Pflicht, Fehler und Mängel der 

Geschäftsleitung im Geschäftsführungsgremium zur Sprache zu bringen und, wenn 

sie nicht alsbald beseitigt werden, den Gesellschafterrat in Kenntnis zu setzen. 

 

§ 6 Aufgaben des Geschäftsführer-Vorsitzenden 

1) Der Vorsitzende der Geschäftsführer leitet die Arbeit der Geschäftsführung. Er hat 

insbesondere die Aufgaben: 

a. Er beruft die Sitzungen der Geschäftsführung ein und leitet diese. 

b. Er hat für den Abschluss schriftlicher Dienstverträge mit dem Geschäftsführer 

und den leitenden Angestellten sowie klare Regelungen von deren 

Befugnissen zu sorgen. 

c. Er weist alle Belege über Zahlungen oder Gutschriften an die Geschäftsführer, 

die sich aus dem Dienstverhältnis und deren Abrechnungen über Tage- und 

Übernachtungsgelder, Auslagen für Geschäftsfreunde usw. ergeben, zur 

Zahlung an und prüft deren Übereinstimmung mit den 

Geschäftsführungsbeschlüssen und dem Dienstvertrag. 

2) Die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden gehen für die Dauer seiner Verhinderung 

auf den stellvertretenden Vorsitzenden über. 
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3) Sofern mehrere (auch ehrenamtliche) Geschäftsführer bestellt sind, werden die 

Aufgaben wie folgt aufgeteilt: 

a. Personaleinsatzplanung und Personalorganisation 

b. Rechnungswesen und Controlling  

c. Marketing und Werbung 

d. Allgemeine Rechtsfragen 

e. Sonderaufgaben (z. B. Projektkonzeption, Fördermittelanträge, o. ä.) 

 

§ 7 Geschäftsführersitzungen 

Für die Geschäftsführersitzungen gilt folgendes: 

1) Alle Geschäftsführer nehmen an den Geschäftsführersitzungen teil, sofern im 

Einzelfall nichts anders beschlossen wird. 

2) In den Sitzungen sind in regelmäßigen Zeitabständen insbesondere zu behandeln: 

a. der Geschäftsverlauf, 

b. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, 

c. erhebliche Forderungen, 

d. neue Projektkonzeptionen. 

3) Auf Verlangen eines Geschäftsführungsmitgliedes ist in der Niederschrift das 

Abstimmungsergebnis namentlich festzulegen. 

 

§ 8 Sorgfalts-, Verschwiegenheitspflicht und Haftung 

1) Die Geschäftsführungsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfaltspflicht eines 

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers einer Gesellschaft anzuwenden. 

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit als Geschäftsführer bekannt 

geworden sind, haben die Geschäftsführungsmitglieder auch nach ihrem 

Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren. 

2) Die Geschäftsführungsmitglieder dürfen Kenntnisse, die sie bei ihrer 

Geschäftsführerstätigkeit erhalten, nicht dazu benutzen, um sich Sondervorteile zu 

verschaffen. Geschäftsführungsmitglieder haben nach ihrem Ausscheiden in ihrem 

Besitz befindliche Unterlagen und sonstige Gegenstände aus der Zeit ihrer 

Amtsführung unverzüglich und vollständig an die Gesellschaft herauszugeben. 

3) Geschäftsführungsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind zum Ersatz des daraus 

entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 

 

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Gesellschafterrat (bzw. Beirat und/oder Aufsichtsrat) 

1) Die Geschäftsführung hat im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit den 

Gesellschafterrat bei der Erfüllung seiner Überwachungspflichten zu unterstützen und 

dem Beirat, seinen Ausschüssen oder Beauftragten die in der Vertragsvereinbarung 

vorgesehenen Berichte, Nachweise und Auskünfte zu geben. 

2) In Fällen, in denen eine Mitteilung der Geschäftsführung an den Beirat außerhalb von 

Sitzungen erfolgt, ist diese an den Vorsitzenden des Beirates, bei dessen 

Verhinderung an seinen Stellvertreter, zu richten. 

3) Die Geschäftsführung erarbeitet zusammen mit dem Beirat einen Vorschlag für 

mögliche Ausschüttungen an die Gesellschafter der stillen Gesellschaft sowie unter 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften die Einstellung von möglichen Rücklagen. 
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4) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, in den durch die Verträge vorgeschriebenen 

Fällen gemeinsam mit dem Beirat zu beraten. Zu den genannten Grundsätzen der 

Geschäftspolitik gehören u. a. 

a) Festlegung von lang- und mittelfristigen Unternehmenszielen, 

b) Investitions- und Finanzierungspläne für Bauvorhaben und Einrichtungen 

größeren Umfangs, 

c) Grundsätze für die Aufnahme und Gewährung von Krediten, 

d) Vorlage der Planung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Vorlage 

des Jahresabschlusses gemäß den gesetzlichen Regelungen 

e) Betreuung und Verwaltung der Mitglieder- bzw. Gesellschafterbeziehung)  

f) Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, insbesondere des 

Zahlungsverkehrs sowie des Anlage- und Umlaufvermögens (insbesondere 

Forderungen) 

g) Einführen und Betreuen eines Risikomanagementsystems 

h) Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

 

§ 10 Dienstleistungsgeschäft 

1) Der Geschäftsbetrieb hat dem in der Satzung festgelegten Gegenstand des 

Unternehmens zu entsprechen. Andere Geschäfte dürfen nur zur Förderung der 

Zweckgeschäfte betrieben werden. 

2) Die Geschäftsführung hat im Rahmen des Gegenstandes des Unternehmens die 

Dienstleistungsangebote auf die Bedürfnisse der Mitglieder auszurichten und ist 

verpflichtet auf die tatsächlich bestehenden Bedarfe im Planungsbereich Scheinfeld 

zu achten. 

3) Im Rahmen des Gegenstandes des Unternehmens hat die Geschäftsführung die 

Mitglieder- und Kundenbeziehungen zu pflegen und für eine ausreichende Beratung 

und Betreuung der Mitglieder und Kunden zu sorgen. 

 

§ 11 Zustimmungspflichtige Geschäfte 

Die Geschäftsführung bedarf für folgende Geschäfte die Zustimmung des Gesellschafterrats: 

1) Festlegung oder Änderung der grundsätzlichen Geschäftspolitik der Gesellschaft. 

2) Umsetzung der von der Gesellschafterversammlung der stillen Gesellschafter 

festgelegten Beschlüsse bzw. Maßnahmen, sofern dies gegen keine gesetzlichen 

bzw. vertraglichen Regelungen bzw. Vereinbarungen verstößt bzw. widerspricht. 

3) Veräußerung oder Verlegung des Unternehmens oder eines seiner Teile. 

4) Erwerb anderer Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sowie deren 

Veräußerungen oder Beendigung, Errichtung und Auflösung von 

Tochtergesellschaften, Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen, 

Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige. 

5) Abschluss oder Beendigung von Betriebspacht- und Betriebsüberlassungsverträgen. 

6) Erteilung und Widerruf von Einzel- bzw. Gesamtprokuren, 

7) Abschluss, Änderung und Beendigung von Anstellungsverträgen mit Prokuristen, 

8) Aufstellung oder Änderung allgemeiner Grundsätze über die betriebliche 

Altersversorgung, Abschluss, Änderung oder Beendigung von 

Pensionsvereinbarungen mit einzelnen Mitarbeitern, soweit die Gesellschaft über den 

steuerlich zulässigen Rahmen von Direktversicherungen hinaus verpflichtet wird, 
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9) Alle Maßnahmen, die für die Gesellschaft wirtschaftlich eine Belastung von mehr als 

15.000 Euro, im Einzelfall zur Folge haben oder die Entgegennahme von Aufträgen 

über eine Auftragssumme von mehr als 10.000 Euro im Einzelfall. 

10) Verträge, die der/die Geschäftsführer mit sich selbst abschließen (sog. 

Insichgeschäfte gem. § 181 BGB) dürfen. Die Geschäftsführer dürfen folgende 

Geschäfte im Rahmen der Befreiung vom § 181 BGB mit der GmbH als Privatperson 

abschließen: 

a. Dienstleistungseinkauf gemäß dem Angebot des Regionalen Netzwerk 

Gesundheit & Pflege ILE Franken3 für das private Umfeld zum regulären 

Listenpreis. 

b. Materialeinkauf außerhalb des Warengeschäftes in einer Gesamthöhe von 

1.000 Euro pro Jahr. 

11) Reisekosten für alle Geschäftsführer ab 500 Euro pro Kalenderjahr. Reisekosten bis 

500 Euro je Kalenderjahr dürfen von allen Geschäftsführern gem. den steuerlichen 

Pauschalbeträgen für Dienstreisen gegenüber des Regionalen Netzwerks 

Gesundheit & Pflege ILE Franken3 abgerechnet werden. 

 

§ 12 Personalwesen 

1) Der/die Geschäftsführer vertritt/vertreten die Gesellschaft als Arbeitgeber gegenüber 

allen Mitarbeitern. Mit jedem Mitarbeiter ist grundsätzlich eine schriftliche 

Vereinbarung über das Arbeitsverhältnis zu treffen. 

2) Durch Geschäftsführungsbeschluss kann bestimmt werden, dass ein 

Geschäftsführungsmitglied bzw. der Geschäftsführer für Personalfragen zuständig ist. 

Diesem können insbesondere die Einstellung und Entlassung, die Aus- und 

Fortbildung der Mitarbeiter, die Beachtung der arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen 

und tariflichen Bestimmungen, der Unfallverhütungsvorschriften übertragen werden. 

 

§ 13 Rechnungswesen und Kontrollen 

1) Der/die Geschäftsführer hat/haben dafür zu sorgen, dass die Buchführung den 

gesetzlichen, Vorschriften entspricht. Das sonstige Rechnungswesen 

(Kostenrechnung, Planung, Statistiken) ist an den betrieblichen Belangen 

auszurichten. Die Unterlagen des Rechnungswesens sind unter Beachtung 

gesetzlicher Aufbewahrungsfristen geordnet und gesichert aufzubewahren. 

2) Der/die Geschäftsführer hat/haben die Betriebsorganisation und das innerbetriebliche 

Informationswesen so einzurichten, dass ein wirksames internes Kontrollsystem 

geschaffen wird. 

Insbesondere muss gewährleistet sein, dass unter Wahrung des 

Wirtschaftlichkeitsprinzips ein hohes Maß an Sicherheit in den Betriebsabläufen 

entsteht und die Gesellschaft vor Verlusten jeglicher Art geschützt wird. Dazu gehört 

erforderlichenfalls auch eine funktionsfähige Innenrevision.  

3) In regelmäßigen Abständen sollen Zwischenabschlüsse und Ergebnisrechnungen 

erstellt und beraten werden. 

4) Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz, einer Zwischenbilanz oder aus einem 

sonstigen Anlass, dass mit einem Verlust zu rechnen ist, so ist der Geschäftsführer 

verpflichtet, unverzüglich den Beirat von den getroffenen Feststellungen und den 

eingeleiteten Maßnahmen zu unterrichten. Ist der Verlust nicht durch die Rücklagen 

und die Hälfte des Gesamtbetrages der Geschäftsguthaben gedeckt, so hat der 

Geschäftsführer den Gesellschafter der UG (haftungsbeschränkt) und dem 

Prüfungsverband/dem Prüfer -sofern vorhanden-) zu benachrichtigen. Kann der 
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Verlust nicht kurzfristig beseitigt werden, so hat der Geschäftsführer unverzüglich die 

Gesellschafter- und Mitgliederversammlung (sowohl UG als auch stille 

Gesellschaften) einzuberufen und ihr den Verlust anzuzeigen. 

 

§ 14 Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfer 

Sofern die stillen Gesellschafter einen Rechnungsprüfer bestellt haben, ist/sind der/die 

Geschäftsführer zur Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfer verpflichtet. Er/sie 

hat/haben insbesondere: 

a) die Durchführung der gesetzlichen sowie vertraglichen Prüfung so vorzubereiten, 

dass eine ökonomische Prüfung möglich ist, 

b) im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und den UG-Gesellschaftern 

sowie stillen Gesellschafter hierüber zu berichten, 

c) die Jahresabschluss-Unterlagen, die Einladung zur Gesellschafterversammlung 

(sowohl der UG-Gesellschafter als auch der stillen Gesellschafter), die Tagesordnung 

und Anträge für die Generalversammlung rechtzeitig zu übermitteln. 

 

§ 15 Laufzeit und Gültigkeit der Geschäftsordnung 

1) Die Geschäftsordnung des Geschäftsführers tritt ab Unterschrift aller 

Gesellschafterratsmitglieder, sowie ab Unterschrift aller Gesellschafter der UG 

(haftungsbeschränkt), sowie der Geschäftsführer der UG (haftungsbeschränkt) in 

Kraft und ist für unbestimmte Zeit gültig. 

2) Die Geschäftsordnung der Geschäftsführung kann mit einer Mehrheit von 2/3 sowohl 

von dem Gesellschafterrat als auch von den Gesellschaftern der UG 

(haftungsbeschränkt) und der Geschäftsführung mit einer Frist von 30 Tagen 

gekündigt werden. 

3) Im Falle einer Kündigung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung verpflichten 

sich sowohl die Gesellschafterräte als auch die Gesellschafter und der/die 

Geschäftsführer der UG (haftungsbeschränkt) innerhalb von 20 Tagen ab Kündigung 

der Geschäftsordnung sowie innerhalb der Kündigungsfrist eine neue 

Geschäftsordnung der Geschäftsführung rechtskräftig zu beschließen. Sollte diese 

Frist nicht eingehalten werden, so tritt die gekündigte Geschäftsordnung der 

Geschäftsführung wieder in Kraft. Damit soll gewährleistet werden, dass ab 

Unterschrift dieser Geschäftsordnung der Geschäftsführung stets eine gültige 

Geschäftsordnung für die Regionales Netzwerk Gesundheit & Pflege ILE Franken3 

UG (haftungsbeschränkt) vorhanden ist. 

 

§ 16 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam oder undurchführbar 

sein oder nach in Krafttreten unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 

Wirksamkeit der Geschäftsordnung im Übrigen unberührt. An dieser Stelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 

treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit 

der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 

Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Geschäftsordnung als 

lückenhaft erweist. 

Scheinfeld, den 03.12.2025 
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(Unterschriften des Geschäftsführers, des Beirates und der Gesellschafter der UG 

(haftungsbeschränkt)) 

Unterschrift des/r Geschäftsführer(s) 

xxx  …………………………… 

xxx …………………………… 

 

Unterschriften der Gesellschafter 

Stadt Scheinfeld ………………………….. 

Stadt Schlüsselfeld …………………………... 

Markt Burghaslach ………………………….. 

Markt Markt Bibart …………………………. 

Markt Oberscheinfeld …………………………. 

Markt Sugenheim …………………………. 

Markt Taschendorf ………………………… 

Markt Geiselwind ………………………… 

Gemeinde Langenfeld ………………………… 

Diakonie ………………………… 

Caritas ………………………… 

ASB Arbeiter-Samariter-Bund ………………………… 

AWO Neustadt a.d.Aisch ………………………… 

Lebenshilfe Neustadt an der Aisch -  

Windsheim e.V …………………………… 

 

 

Unterschriften der Beiratsmitglieder (Beirat der stillen Gesellschafter) 

 

N.N. …………………………… 

N.N.  …………………………… 

N.N. …………………………… 

N.N. …………………………… 

N.N. …………………………… 

N.N. …………………………… 
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